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Parma sagt in seiner kurz vor seinem Tode Ende der 80er Jahre des 13. 
Jahrhunderts abbrechenden Chronik über Petrus: Hic fuit litterarum 
imperatoris dictator, quem imperator logothetam appellavit, et fuit valde 
magnus in curia imperatoris 35. Für kaiserliche Enzykliken und andere 
Staatsschreiben mag das ab etwa 1236 zutreffen.

Neben Petrus huldigten dem stilus supremus am Hofe Friedrichs II. 
aber auch andere, insbesondere Thaddäus von Suessa († 1247)36, der 
1245 gemeinsam mit Petrus die kaiserliche Gesandtschaft zum Konzil 
von Lyon anführte, und der 1246 zuletzt sicher belegte Terrisius von 
Atina (unweit Montecassino), der seinen beiden Kollegen vielleicht 
eine Contentio de nobilitate generis et probitate animi widmete37. Unter-
stützt wurden sie außer durch Nikolaus von Rocca den Älteren unter 
anderem durch Magister Salvus, den Prior der bedeutenden Kirche St. 
Nikolaus in Bari38. Merkmale des von allen diesen Personen geschätz-
ten stilus supremus waren weniger die ubiquitären Bibelzitate und leicht 
aus Florilegien zu entnehmende Bezüge auf die Antike, eher schon 
die Häufung von bestimmten, oft dem Sinn nach dunklen Wort- und 
Redefiguren lautmalender Art und spezielle Anwendungen des Cur-
sus39. Das quantitativ den ‘Petrus de Vinea’ dominierende politisch-
administrative Vokabular und Gedankengut jedoch war Allgemeingut 
der Kanzlei und kann nicht dazu dienen, einzelne Texte bestimmten 
Personen zuzuweisen.

Allzu wörtlich wird man Salimbenes Bemerkung zum Ausmaß der 
Tätigkeit des Petrus zudem selbst für die Zeit nach 1236 kaum nehmen 
dürfen, denn neben seinen Aufgaben als Richter, Ratgeber (consiliarius) 
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